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Zuchtprogramm fiir die Rasse des Deutschen Polopferdes Zuchtverbandes fiir
deutsche Pferde e.V.

1. Angaben zum Ursprungszuchtbuch

Das Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg, Steenbeker Weg 151, 24106 Kiel, ist die Or-
ganisation, die im Sinne der Vorgaben der EU das Zuchtbuch Uber den Ursprung der Rasse Deut-
sches Polopferd fiihrt. Der ZfdP e.V. fihrt ein Filialzuchtbuch und halt die durch die Ursprungszuch-
torganisation auf www.pferdestammbuch-sh.de aufgestellten Grundsatze ein.

2. Geographisches Gebiet
Das geographische Gebiet, in dem ZfdP das Zuchtprogramm durchfiihrt, umfasst:
Bundesrepublik Deutschland

3. Umfang der Zuchtpopulation im Verband
Der Umfang der Population betragt (01.01.2026):
Stuten: 1 Stuten

Hengste: 0 Hengst

Der Umfang der Population der oben genannten Verbande, die gemeinsam das Ursprungszucht-
buch dieser Rasse fiihren, ist auf der Website www.pferd-aktuell.de/shop/broschuren-formulare-ver-
trage-unterrichtsmaterial/jahresberichte-fn-dokr.html einzusehen.

4. Zuchtziel, einschlieBBlich der Rassemerkmale

Das Zuchtprogramm hat einen Zuchtfortschritt im Hinblick auf das definierte Zuchtziel und somit die
Verbesserung der Eigenschaften der Rasse zum Ziel und umfasst alle Malnahmen und Aktivitaten,
die diesem Ziel dienlich sind.

Das Deutsche Polopferd ist ein waches, rittiges, umgéngliches, charakterlich einwandfreies, unkom-
pliziertes, nervenstarkes und zuverldssiges, gleichzeitig leistungsbereites und leistungsfahiges
Pferd, das bestens fiir den Polosport sowie fiir Reit- und Fahrzwecke jeder Art geeignet ist.

5. Eigenschaften und Hauptmerkmale

Rasse Deutsches Polopferd

Herkunft Deutschland

Grofle ca.150 bis 165 cm Stockmal, Idealmall ca. 156 cm
Farben Alle

AuRere Erscheinung

Typ Erwlinscht ist das Erscheinungsbild, des mehr als andere Pferderassen im
Vollbluttyp stehenden, korrekten und harmonischen Pferdes mit trockenen
und ausdrucksvollen Kopf mit groRen, lebhaften und freundlichen Augen,
nicht zu groRen Ohren, einer gut geformter Halsung, einer plastischen
Bemuskelung sowie korrekten, klaren und starken Gliedmafen.
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Korperbau

Unerwulnscht sind insbesondere ein derbes, plumpes Erscheinungsbild, ein
grober Kopf, verschwommene Konturen, unklare Gelenke, zu diinne Beine
und bei Zuchtpferden fehlender Geschlechtsausdruck

Erwlnscht ist ein harmonischer, speziell fir den Polo-, Reit- und Fahrsport

jeder Art geeigneter Korperbau.

Dazu gehoren:
ein eleganter Kopf, eine feste Mundpartie ausgepragte Nustern, ein
mittellanger, breiter, gut aufgesetzter, sich zum Kopf hin verjingen-
der Hals mit genigender Ganaschenfreiheit, , eine groRe, muskel-
O0se, mit ausgepragter Brustbreite, schradg gelagerte Schulter, ein
markanter, nicht zu hoher in den Ricken hineinreichender Widerrist,
ein mittellanger, gut bemuskelter Rlcken, ein sich nach hinten ver-
jungender Bauch, ausreichende Brusttiefe, eine langere, leicht ge-
neigte, gut bemuskelte Kruppe mit nicht zu hoch angesetztem und
eleganten Schweif,
eine harmonische Rumpfaufteilung in Vor-, Mittel- und Hinterhand.

Erwinscht ist weiterhin

ein zum Koérperbau passendes, trockenes Fundament mit korrekten,
ausreichend grollen Gelenken, mittellangen Fesseln und festen,
wohlgeformten, mittelgrof3en Hufen, das eine lange Gebrauchsfahig-
keit erwarten lasst.

Aulerdem eine korrekte, d. h. von vorne und hinten gesehen gerade
Gliedmalenstellung, ein von der Seite gesehen geradegestelltes
Vorderbein und ein im Sprunggelenk gut gewinkeltes Hinterbein, so-
wie eine jeweils gerade Zehenachse mit etwa 45° zum Boden.

Unerwiinscht ist
ein insgesamt unharmonischer Kdrperbau, insbesondere
ein schwerer Kopf, eine kurze, schwere oder zu tief angesetzte
Halsung,
eine kleine, steile Schulter,
ein kurzer oder wenig markanter Widerrist,
ein zu kurzer oder Uberlanger weicher Ricken, eine Uberbaute Hinter-
hand,
eine feste oder aufgewdlbte Nierenpartie,
eine kurze oder gerade Kruppe mit hohem Schweifansatz,
geringe Brusttiefe und hochgezogene Flanken mit kurzer Hinterrippe
sowie unkorrekten Gliedmalien;
hierzu gehoren:
eine, schmale oder eingeschnirte Gelenke,
schwache Réhrbeine und
kurze, steile oder Uberlange, weiche Fesseln sowie
zu kleine und flache Hufe, insbesondere mit eingezogenen Trachten.

Unerwunscht sind weiterhin insbesondere
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Bewegungsablauf /

Grundgangarten

zehenweite, zehenenge, bodenweite, bodenenge, vor- und ruckbie-
gige, steile oder sadbelbeinige, kuhhessige oder fassbeinige Gliedma-
Renstellungen.

Erwinscht sind

Fleilige, taktreine, schwungvolle und raumgreifende Bewegungen.
Der Schub soll erkennbar aus der Hinterhand Uber einen locker
schwingenden Rucken auf die frei aus der Schulter vorgreifende Vor-
hand Ubertragen werden. Beim Stoppen soll die Hinterhand unter den
Korper greifen und der Kopf dabei in einer waagerechten Stellung blei-
ben. Der Galopp soll leichtfuRig, harmonisch, schwungvoll und mit ei-
ner natirlichen guten Balance ausgestattet sein.

Unerwtinscht sind
kurze, flache, unkontrollierte, unelastische oder hektische, hohe, takt-
unreine Bewegungen und ein fester Ricken sowie schwerfallige, auf
die Vorhand gehende, schwankende, bugelnde, drehende, weite oder
enge Bewegungen, zu hoch getragener Kopf.

Interieur, Veranlagung, Gesundheit

Charakter Waches, rittiges, umgangliches, charakterlich einwandfreies,
unkompliziertes, nervenstarkes und zuverlassiges, gleichzeitig leistungs-
bereites und leistungsfahiges Pferd, das bestens fiir den Polosport sowie
fur Reit- und Fahrzwecke jeder Art geeignet ist. Ein guter Charakter und ein
ausgeglichenes Temperament sollen in seinem Auftreten erkennbar sein.

Unerwlnscht sind
im Umgang schwierige, nervse oder bdsartige sowie nicht leistungsbereite
und im Umgang mit anderen Pferden unleidliche Pferde.

GesundheitRobuste Gesundheit, gute physische und psychische Belast-
barkeit, gute Fruchtbarkeit und das Freisein von Erbfehlern (z.B. HYPP,
Melanome etc).

6. Selektionsmerkmale
Far die Eintragung in das Zuchtbuch (auBer Fohlenbuch und Anhang) werden nachfolgende Selek-
tionsmerkmale der duReren Erscheinung unter besonderer Berticksichtigung des Bewegungsablau-

fes bewertet.

Selektionsmerkmale der duferen Erscheinung:
1. Typ (Rasse- und Geschlechtstyp)

Kérperbau

Schritt
Trab

2.
3. Korrektheit des Ganges
4
5
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6. Galopp (bei Stuten: sofern bei Zuchtbucheintragung erfasst)
7. Gesamteindruck (im Hinblick auf die Eignung als Polopferd).

Die Gesamtnote errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der erfassten Selektionsmerkmale.
Die Bewertung erfolgt in ganzen/halben Noten nach dem, in der Satzung unter Nummer B.15
(Grundbestimmungen zur Bewertung von Zuchtpferden), erlauterten System.

7. Zuchtmethode

Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Zuchtbuch ist offen flir Pferde
der unten aufgefiihrten Rassen. Am Zuchtprogramm nehmen nur diejenigen Pferde teil, die im
Zuchtbuch (auRer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind.

Deutsche Polopferde sind Anpaarungsprodukte von Deutschen Polopferden untereinander oder
Nachkommen von eingetragenen Zuchtpferden der zugelassenen Rassen, sofern diese Zuchtpferde
in das Zuchtbuch des Deutschen Polopferdes eingetragen sind. Die flr die Rasse des Deutschen
Polopferdes gekorten Hengste der zugelassenen Rassen erhalten einen entsprechenden Vermerk

in der Tierzuchtbescheinigung.

Folgende Rassen/Populationen sind zugelassen:

Gruppe I:

Gruppe Il

Gruppe I

Deutsches Polopferd
Polo-Pony
Argentinisches Polopferd
Criollo

Quarter Horse
Appaloosa

Englisches Vollblut
Anglo-Araber

Araber

Arabisches Halbblut
Arabisches Vollblut
Bayerisches Warmblut
Brandenburger
Budjonny

Deutsches Reitpferd
Deutsches Sportpferd
Hannoveraner

Hesse

Holsteiner

Kleines Deutsches Reitpferd
Mecklenburger

NRW Reitpferd
Oldenburger

Palomino (Uber 148 cm)
Pinto (Uber 148 cm)
Sachse
Sachsen-Anhaltiner
Shagya-Araber
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Thiringer
Trakehner
Wirttemberger
Zweibrlcker

Die Nachkommen folgender Anpaarungen gehdren zur Rasse Deutsches Polopferd (siehe nachfol-
gende Tabelle).

Folgende Anpaarungskombinationen sind erlaubt:

Zugelassene | Rassen der Gruppe | Rassen der Gruppe | Rassen der Gruppe
Rassen I Il Il

Rassen der X X X

Gruppe |

Rassen der X i X

Gruppe |

Rassen der

Gruppe I X X i

Anpaarungen gleicher Rassen der Gruppen Il und lll untereinander sind nicht zugelassen.

8. Unterteilung des Zuchtbuches
Das Zuchtbuch fur Hengste wird in eine Hauptabteilung und eine Zusatzliche Abteilung unterteilt.

Die Hauptabteilung des Zuchtbuches fiir Hengste wird unterteilt in die Klassen
e Hengstbuch I,

Hengstbuch II,

Anhang und

Fohlenbuch.

Die Zusatzliche Abteilung des Zuchtbuches fur Hengste ist das
e Vorbuch.

Das Zuchtbuch fur Stuten wird in eine Hauptabteilung und eine Zusatzliche Abteilung unterteilt.

Die Hauptabteilung des Zuchtbuches fur Stuten wird unterteilt in die Klassen
Stutbuch |,

Stutbuch 11,

Anhang und

Fohlenbuch.

Die Zusatzliche Abteilung des Zuchtbuches fur Stuten ist das
e Vorbuch.
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Geschlecht
Abteilung Hengste Stuten
Hengstbuch | (H 1) Stutbuch I (S I)
Hengstbuch Il (H II) Stutbuch 11 (S II)
Hauptabteilung (HA)
Anhang (A) Anhang (A)
Fohlenbuch Fohlenbuch
Zusatzliche Abteilung (ZA) Vorbuch (V) Vorbuch (V)

9. Eintragungsbestimmungen in das Zuchtbuch

Die Bestimmungen unter B.8 der Satzung sind grundlegende Voraussetzungen fir die Eintragung.
Es werden Hengste und Stuten nur dann in das Zuchtbuch eingetragen, wenn sie identifiziert sind,
ihre Abstammung nach den Regeln des Zuchtbuches festgestellt wurde und sie die nachfolgend
aufgefuhrten Eintragungsbedingungen erfullen. Ein Pferd aus einem anderen Zuchtbuch der zuge-
lassenen Rassen muss in die Klasse des Zuchtbuches eingetragen werden, deren Kriterien es ent-
spricht.

(9.1) Zuchtbuch fiir Hengste
(9.1.1) Hengstbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Eingetragen werden frihestens im 3. Lebensjahr Hengste,

deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen (auller
Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind,

die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden,

deren vaterliche und mutterliche Abstammung bei der Ersteintragung bei einem FN-Mitglieds-
zuchtverband mittels DNA-Profil bestatigt wurde bzw. deren vaterliche und miutterliche Ab-
stammung bei der Ersteintragung bei einem anderen tierzuchtrechtlich anerkannten Zucht-
verband bestatigt wurde,

die auf einer Sammelveranstaltung (Kérung) des Zuchtverbandes gemaf} B.15 der Satzung
und gemalf (11.1) Kérung dieses Zuchtprogramms mindestens die Gesamtnote 7,0 erhalten
haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Selektionsmerkmal unterschritten wurde,

die im Rahmen einer tierarztlichen Untersuchung gemaf B.16 der Satzung die Anforderun-
gen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erflillen sowie keine gesundheitsbeeintrachti-
genden Merkmale gemal Liste (Anlage 1) aufweisen.

(9.1.2) Hengstbuch Il (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Auf Antrag werden friihestens im 3. Lebensjahr Hengste eingetragen,

deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse (aulRer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen
sind,

deren Identitat Gberprift worden ist,

deren vaterliche und matterliche Abstammung bei der Ersteintragung bei einem FN-Mitglieds-
zuchtverband mittels DNA-Profil bestatigt wurde bzw. deren vaterliche und mdtterliche Ab-
stammung bei der Ersteintragung bei einem anderen tierzuchtrechtlich anerkannten Zucht-
verband bestatigt wurde,

die im Rahmen einer tierarztlichen Untersuchung gemaf B.16 der Satzung die Anforderun-
gen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfiillen sowie keine gesundheitsbeeintrachti-
genden Merkmale gemal Liste (Anlage 1) aufweisen.
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Darlber hinaus kbnnen Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden eingetragen

werden,

e wenn die Anhang-Vorfahren Uber zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der Hauptabtei-
lung (aul3er Fohlenbuch und Anhang) angepaart wurden,

e die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden,

e deren vaterliche und mutterliche Abstammung bei der Ersteintragung bei einem FN-Mitglieds-
zuchtverband mittels DNA-Profil bestatigt wurde bzw. deren vaterliche und mutterliche Ab-
stammung bei der Ersteintragung bei einem anderen tierzuchtrechtlich anerkannten Zucht-
verband bestatigt wurde,

e die in der Bewertung der dufReren Erscheinung gemal B.15 der Satzung_mindestens eine
Gesamtnote von 6,0 erreichen,

e die im Rahmen einer tierarztlichen Untersuchung gemalf B.16 der Satzung die Anforderun-
gen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erflllen sowie keine gesundheitsbeeintrachti-
genden Merkmale gemaR Liste (Anlage 1) aufweisen.

(9.1.3) Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Auf Antrag werden Hengste eingetragen,
e deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der Hauptab-
teilung der Rasse und
e die nicht die Eintragungsvoraussetzungen fir das Hengstbuch | und Il erftillen.

Die Ubernahme von Pferden aus dem Fohlenbuch in den Anhang erfolgt automatisch, wenn von
diesen Nachkommen registriert werden.

(9.1.4) Fohlenbuch (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Im Jahr der Geburt werden alle Hengstfohlen eingetragen,
e deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der Hauptab-
teilung der Rasse.

(9.1.5) Vorbuch (Zusétzliche Abteilung des Zuchtbuches)
Es kdnnen Hengste friihestens im 3. Lebensjahr eingetragen werden,
¢ die nichtin eine der vorstehenden Klassen fir Hengste des Zuchtbuches eingetragen werden
kénnen, aber dem Zuchtziel des Deutschen Polopferdes entsprechen,
e die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden,
o die in der Bewertung der dufReren Erscheinung gemaR B.15 der Satzung_ mindestens eine
Gesamtnote von 6,0 erreichen,
e die im Rahmen einer tierarztlichen Untersuchung gemaf B.16 der Satzung die Anforderun-
gen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erflillen sowie keine gesundheitsbeeintrachti-
genden Merkmale gemal Liste (Anlage 1) aufweisen.

(9.2) Zuchtbuch fiir Stuten
(9.2.1) Stutbuch | (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijahrig sind,
e deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen (aul3er
Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind,
e die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden,

STAND: 18.12.2025 10/19


file://///fn-daten/../../8%20ZVO%20Beschluss%20Mai%202006/Dateien/AI-AIII%20Präambel,%20Allgemeine%20Bestimmungen%20und%20BI-Besondere%20Bestimmungen.doc%23Bewertung
file://///fn-data/Groups/Zucht/ZVO/2014%20ZVO%20Beschluss%20Dezember%202014%20-%20aktuell/Dateien/D%20Anlagen.doc%23Liste
file://///fn-daten/../../8%20ZVO%20Beschluss%20Mai%202006/Dateien/AI-AIII%20Präambel,%20Allgemeine%20Bestimmungen%20und%20BI-Besondere%20Bestimmungen.doc%23Bewertung
file://///fn-data/Groups/Zucht/ZVO/2014%20ZVO%20Beschluss%20Dezember%202014%20-%20aktuell/Dateien/D%20Anlagen.doc%23Liste

Zuchtprogramm fiir die Rasse des Deutschen Polopferdes

e die in der Bewertung der dul3eren Erscheinung gemal B.15 der Satzung und gemaR (11.2)
Stutbucheintragung dieses Zuchtprogramms mindestens eine Gesamtnote von 6,0 erreicht
haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Selektionsmerkmal unterschritten wurde,

o die keine gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemaR Liste (Anlage 1) aufweisen.

(9.2.2) Stutbuch Il (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijahrig sind,

e deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen (aulier
Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind,

e deren ldentitat Gberprift worden ist,
e die keine gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemal Liste (Anlage 1) aufweisen.

Darlber hinaus kbnnen Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden eingetragen
werden,

e wenn die Anhang-Vorfahren Uber eine Generation mit Zuchtpferden aus der Hauptabteilung
(auRer Fohlenbuch und Anhang) angepaart wurden,

e die zur Uberprifung der Identitat vorgestellt wurden,

e die in der Bewertung der duf3eren Erscheinung gemal B.15 der Satzung mindestens eine
Gesamtnote von 6,0 erreicht haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Selektionsmerkmal
unterschritten wurde,

o die keine gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemal} Liste (Anlage 1) aufweisen.

(9.2.3) Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen,
e deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der Hauptab-
teilung der Rasse und

e die nicht die Eintragungsvoraussetzungen fur das Stutbuch | und Il erflllen.

Die Ubernahme von Pferden aus dem Fohlenbuch in den Anhang erfolgt automatisch, wenn von
diesen Nachkommen registriert werden.

(9.2.4) Fohlenbuch (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Im Jahr der Geburt werden alle Stutfohlen eingetragen,

e deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der Hauptab-
teilung der Rasse.

(9.2.5) Vorbuch (Zusitzliche Abteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijahrig sind,

e die nicht in eine der vorstehenden Klassen fir Stuten des Zuchtbuches eingetragen werden
kénnen, aber dem Zuchtziel des Deutschen Polopferdes entsprechen,

e die zur Uberprifung der Identitat vorgestellt wurden,

e die in der Bewertung der auf3eren Erscheinung gemafl B.15 der Satzung mindestens eine
Gesamtnote von 5,0 erreichen,

o die keine gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemal} Liste (Anlage 1) aufweisen.
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10.

Tierzuchtbescheinigungen/Eintragungsbestatigung

Tierzuchtbescheinigungen werden fir Fohlen gemafl den Grundbestimmungen unter B. 9 der Sat-
zung und nach dem folgenden Schema erstellt.

. Zusatzliche
Mutter Hauptabteilung ]
Abteilung
Vorbuch
Vater Stutbuch | Stutbuch Il Anhang
(Stuten)
Abstammungs- Abstammungs- Geburts-be- Geburts-bescheini-
Hengstbuch | : : .
nachweis nachweis scheinigung gung
Haupt- Geburts-beschei- = Geburts-bescheini- Geburts-be- Geburts-bescheini-
. Hengstbuch Il . o
abteilung nigung gung scheinigung gung
Geburts-beschei- = Geburts-bescheini- Geburts-be- Geburts-bescheini-
Anhang . .
nigung gung scheinigung gung
Zusatzliche Vorbuch Geburts-beschei- = Geburts-bescheini- Geburts-be- X
Abteilung (Hengste) nigung gung scheinigung

Der Zichter bzw. Besitzer des Pferdes ist daflr verantwortlich, dass alle in der Tierzuchtbescheini-
gung angegebenen Daten zutreffend sind. Abweichungen oder Unrichtigkeiten sind unverziglich
dem Verband zu melden. Darlber hinaus ist der Zlichter bzw. Besitzer verpflichtet, die Tierzuchtbe-
scheinigung sorgfaltig aufzubewahren, da u.a. eine spatere Eintragung des Pferdes in das Zucht-
buch nur vorgenommen werden kann, wenn eine gultige Tierzuchtbescheinigung vorgelegt wird.

(10.1) Tierzuchtbescheinigung als Abstammungsnachweis
(10.1.1) Ausstellung eines Abstammungsnachweises
Die Ausstellung eines Abstammungsnachweises erfolgt, wenn folgende Voraussetzungen erflillt

sind:
Der Vater ist im Jahr der Bedeckung oder spatestens im Jahr der Geburt des Fohlens (bis ein-
schlieBlich zum 31.12. des Jahres) im Hengstbuch | und die Mutter im Jahr der Bedeckung
oder spatestens im Jahr der Geburt des Fohlens (bis einschlief3lich zum 31.12. des Jahres) in
das Stutbuch | oder Stutbuch Il eingetragen.
Deckbescheinigung und Abfohimeldung wurden fristgerecht gemaf Satzung vorgelegt.

Die Identifizierung des Fohlens (bei Ful der Mutter oder durch Abstammungsuberprifung) ist
durch den Zuchtleiter oder seinen Beauftragten erfolgt.

Sind die vorstehenden Bedingungen des 2. und/oder 3. Spiegelstriches nicht erfillt, dann ist die
Identitat mittels einer Abstammungsuiberprifung nachzuweisen.

(10.1.2) Mindestangaben im Abstammungsnachweis
Der Abstammungsnachweis muss mindestens folgende Angaben enthalten:

a)
b)
c)
d)
e)

Name des Zuchtverbandes und Angabe der Website,
Ausstellungstag und -ort,
Lebensnummer (UELN),
Rasse bzw. Name des Zuchtbuches,
Name, Anschrift und E-Mailadresse (sofern vorhanden) des Ziichters und des Eigentimers,
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f) Deckdatum der Mutter,

g) Geburtsdatum, Code des Geburtslandes, Geschlecht, Farbe und Abzeichen,

h) Kennzeichnung,

i) Klasse, in die das Pferd sowie seine Eltern eingetragen sind

i) Namen, Lebensnummern (UELN), Farbe und Rasse der Eltern und Namen, Lebensnummern
(UELN) und Rassen einer weiteren Generation,

k) die Unterschrift des fur die Zuchtarbeit Verantwortlichen oder seines Vertreters,

[) Korurteil,

m) das neueste Ergebnis der Leistungsprifungen und der Zuchtwertschatzung des Pferdes, mit
Datum, oder die Website, auf der die Ergebnisse verdffentlicht sind (sofern vorhanden).

n) Angaben zu genetischen Defekten und Besonderheiten des Pferdes bezogen auf das Zucht-
programm,

0) Methode und Ergebnisse der Abstammungsiberprifungen bei Zuchttieren, die fir die Ent-
nahme von Zuchtmaterial vorgesehen sind,

p) bei einem Pferd, das aus einem Embryotransfer hervorgegangen ist, aulerdem die Angaben
seiner genetischen Eltern sowie deren DNA- oder Blut-Typ

g) Name und Funktion des Unterzeichners.

(10.2) Tierzuchtbescheinigung als Geburtsbescheinigung

(10.2.1) Ausstellung einer Geburtsbescheinigung

Die Ausstellung einer Geburtsbescheinigung erfolgt, wenn die Bedingungen fur einen Abstam-

mungsnachweis nicht erflllt, jedoch folgende Voraussetzungen gegeben sind:

e Deckbescheinigung und Abfohimeldung wurden fristgerecht geman Satzung vorgelegt.

o die Identifizierung des Fohlens (bei Full der Mutter oder durch Abstammungstberprifung) ist
durch den Zuchtleiter oder seinen Beauftragten erfolgt und

o das Fohlen entstammt keiner Anpaarung von Eltern, die beide im Vorbuch eingetragen sind.

Sind die vorstehenden Bedingungen des 1. und/oder 2. Spiegelstriches nicht erfillt, dann ist die
Identitat mittels einer Abstammungsuiberprifung nachzuweisen.

(10.2.2) Mindestangaben in der Geburtsbescheinigung

Die Geburtsbescheinigung muss mindestens folgende Angaben enthalten:

a) Name des Zuchtverbandes und Angabe der Website,

b) Ausstellungstag und -ort,

c) Lebensnummer (UELN),

d) Rasse bzw. Name des Zuchtbuches

e) Name, Anschrift und E-Mailadresse (sofern vorhanden) des Ziichters und des Eigentimers,

f) Deckdatum der Mutter,

g) Geburtsdatum, Code des Geburtslandes, Geschlecht, Farbe und Abzeichen,

h) Kennzeichnung

i) Klasse, in die das Pferd sowie seine Eltern eingetragen sind

i) Namen, Lebensnummern (UELN), Farbe und Rasse der Eltern und Namen, Lebensnummern
(UELN) und Rassen einer weiteren Generation (sofern vorhanden),

k) die Unterschrift des fur die Zuchtarbeit Verantwortlichen oder seines Vertreters,

[) Koérurteil (sofern vorhanden)

m) das neueste Ergebnis der Leistungsprifungen und der Zuchtwertschatzung des Pferdes, mit
Datum, oder die Website, auf der die Ergebnisse veroffentlicht sind (sofern vorhanden).

n) Angaben zu genetischen Defekten und Besonderheiten des Pferdes bezogen auf das Zucht-
programm,
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0) Methode und Ergebnisse der Abstammungsiiberpriifungen bei Zuchttieren, die fir die Ent-
nahme von Zuchtmaterial vorgesehen sind,

p) beieinem Pferd, das aus einem Embryotransfer hervorgegangen ist, auflerdem die Angaben
seiner genetischen Eltern sowie deren DNA- oder Blut-Typ

g) Name und Funktion des Unterzeichners.

(10.3) Tierzuchtbescheinigung fiir Zuchtmaterial

Tierzuchtbescheinigungen gemalf VO (EU) 2016/1012 werden auch ausgestellt bei der Abgabe von
Zuchtmaterial, wenn das Spendertier im Zuchtbuch des Zuchtverbandes eingetragen ist. Hierbei
werden die Muster der DVO (EU) 2017/717 i.V.m. DVO (EU) 2020/602 geandert durch DVO (EU)
2021/761 verwendet.

Die Tierzuchtbescheinigung fur Zuchtmaterial besteht aus mehreren Abschnitten, wobei der Zucht-
verband grundsatzlich die vorgesehenen Abschnitte fiir die Spendertiere ausstellt und am Ende die-
ser Abschnitte die dortigen Angaben mit Datum, Unterschrift und Signatur des Zuchtverbandes be-
statigt.

Eine Rickverfolgbarkeit, der durch die Zuchtmaterialbetriebe gemachten Kopien der vom Zuchtver-
band ausgefiiliten Tierzuchtbescheinigungen flr die Spendertiere, ist jederzeit zu gewahrleisten.
Hierzu kénnen eindeutige Belegnummern vergeben werden.

(10.4) Eintragungsbestatigung als Vorbuchbescheinigung

(10.4.1) Ausstellung einer Eintragungsbestétigung als Vorbuchbescheinigung

Fir ein Pferd, das in einer Zusatzlichen Abteilung eingetragen ist, muss die Eintragungsbestatigung
mit der Uberschrift ,Eintragungsbestétigung fiir ein in einer Zusétzlichen Abteilung eingetragenes
Pferd — keine Tierzuchtbescheinigung nach—EU-Tierzucht-Verordnung “ versehen werden.

Die Ausstellung einer Eintragungsbestatigung erfolgt, wenn folgende Bedingungen gegeben sind:

e das Pferd erfullt die Eintragungsvoraussetzungen fir die Eintragung in das Vorbuch.

(10.4.2) Mindestangaben in der Eintragungsbestétigung als Vorbuchbescheinigung
Die Eintragungsbestatigung muss die gleichen Angaben enthalten wie der Abstammungsnachweis,
sofern diese Informationen vorliegen.

11. Selektionsveranstaltungen
(11.1) Kérung
Es gelten grundsatzlich die Bestimmungen gemal B.16 der Satzung.

Das Mindestalter eines Hengstes fiir die Kérung betragt zwei Jahre. Um geordnete Kdrveranstaltun-
gen sicherzustellen, kann eine Vorauswahl der zur Kérung angemeldeten Hengste stattfinden. Fin-
det eine Vorauswahl statt, ist die Teilnahme daran unter anderem eine Voraussetzung fir die Zulas-
sung der Hengste zur betreffenden Kérveranstaltung. Die Auswahlkommission trifft die Vorauswahl-
entscheidung.

Hengste kénnen zur Kérung nur zugelassen werden, wenn
e deren Vater in der Hauptabteilung (au3er Fohlenbuch und Anhang) oder einer der Hauptab-
teilung entsprechenden Abteilung eines Zuchtbuches eines Zuchtverbandes eingetragen
sind,
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e deren Mutter in der Hauptabteilung (auRer Fohlenbuch und Anhang) oder einer der Haupt-
abteilung entsprechenden Abteilung eines Zuchtbuches eines Zuchtverbandes eingetragen
sind.

Ein Hengst kann nur gekért werden, wenn er

a) in der Bewertung (gemaR B.15 der Satzung) eine Gesamtnote von mindestens 7,0 erreicht und
in keinem Merkmal schlechter als 5,0 bewertet wird, und

b) die gesundheitlichen Voraussetzungen gemaf Anlage 1 und

c) die Anforderungen an die Zuchttauglichkeit gemaf’ B.16 der Satzung erflillt.

Die Korergebnisse anderer tierzuchtrechtlich anerkannter Verbande kdnnen ibernommen
werden (Anerkennung).

(11.2) Stutbucheintragung
Das Mindestalter einer Stute fir die Stutbucheintragung betragt drei Jahre. Die Bewertung erfolgt
nach B.15 der Satzung.

(11.3) Leistungspriifungen
Leistungsprifungen sind im Zuchtprogramm fur die Rasse des Deutschen Polopferdes nicht festge-
legt.

12. Identitatssicherung/Abstammungssicherung
Fir jedes eingetragene Pferd bzw. zur Eintragung vorgestellte Pferd kann der Verband eine Abstam-
mungsuberprifung nach den Methoden unter B.12.1 der Satzung verlangen.

Eine Uberpriifung der Abstammung ist gemaR der Satzung vorzunehmen. Die Ergebnisse der Ab-
stammungsuiberprifung werden im Zuchtbuch vermerkt. Kann die Abstammung nicht geklart wer-
den, werden die Pferde nicht eingetragen.

Vor Ausstellung von Tierzuchtbescheinigungen muss eine Abstammungsuberprifung erfolgen,
wenn an der angegebenen Abstammung Zweifel bestehen. Dieses ist der Fall, wenn
a) eine Stute in der letzten oder vorletzten Rosse von zwei oder mehreren Hengsten gedeckt
wurde,
b) die Trachtigkeitsdauer dreil3ig Tage und mehr von der mittleren Trachtigkeitsdauer von 335
Tagen abweicht,
c) das Fohlen nicht bei Full der Mutter identifiziert werden kann.

Die Kosten hierflr tragt der Zichter.

Zum Zeitpunkt der Ersteintragung (ab Eintragungsjahr 2012) in das Hengstbuch | und Il wird vom
Verband eine Abstammungsuberpriifung des betreffenden Hengstes angeordnet — sofern diese
noch nicht durchgefihrt wurde. Kostentrager ist derjenige, der die Kérung oder Eintragung bean-
tragt. Zur Eintragung sind DNA-Typenkarten vorzulegen

Bei Rassen, bei denen nicht grundsatzlich ein DNA-Profil vorliegt, ist bei Spendertieren fur Zucht-
material ein DNA-Profil vorzulegen.
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13. Einsatz von Reproduktionstechniken

(13.1) Kiinstliche Besamung

In der kiinstlichen Besamung dirfen nur Hengste eingesetzt werden, die auf einer Kérung geman
B.15 der Satzung und gemalf (11.1) Kérung dieses Zuchtprogramms die entsprechende Mindest-
gesamtnote erhalten haben.

(13.2) Embryotransfer
Spenderstuten dirfen nur flr einen Embryotransfer genutzt werden, wenn sie in der Hauptabteilung
(auRRer Anhang) des Zuchtbuches eingetragen sind.

(13.3) Klonen

Die Technik des Klonens ist im Zuchtprogramm nicht zulassig. Klone und ihre Nachkommen kdnnen
nicht in das Zuchtbuch eingetragen werden und sind von der Teilnahme am Zuchtprogramm ausge-
schlossen.

14. Beriicksichtigung gesundheitlicher Merkmale sowie genetischer Variatio-

nen bzw. Besonderheiten
Hengste sind nur im Hengstbuch | und Il sowie Vorbuch und Stuten nur im Stutbuch | und Il sowie
Vorbuch eintragungsfahig, wenn sie keine gesundheitsbeeintradchtigenden Merkmale aufweisen (An-
lage 1).

Sofern genetische Defekte und genetische Besonderheiten gemal Anlage 1 bekannt sind und im

Zuchtprogramm Berlcksichtigung finden, sind sie in Tierzuchtbescheinigungen anzugeben und ent-
sprechend der VO (EU) 2016/1012 zu verdffentlichen.

15. Zuchtwertschatzung
Derzeit wird keine Zuchtwertschatzung durchgefuhrt.

16. Beauftragte Stellen

Beauftragte Stelle Tatigkeit

Vit, Verden Zuchtbuch

Heinrich-Schroder-Weg 1, 27283 Verden (Aller) Datenzentrale

www.vit.de o
Koordination

Bereich Zucht der FN, Warendorf Datenzentrale

Freiherr-von-Langen-Stral3e 13, 48231 Warendorf
www.pferd-aktuell.de

Pferdezuchtverband Baden-Wirttemberg e.V. Leistungsprifung
Am Dolderbach 11, 72532 Gomadingen-Marbach
E-Mail: poststelle@pzv.bwl.de,

www.pzv-bw.de

Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt e.V.
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Geschéftsstelle: Hauptgestit 10 a, 16845 Neustadt/Dosse
E-Mail: neustadt@pzvba.de
www.pferde-brandenburg-anhalt.de

E-Mail: stendal@pzvba.de,
www.pferde-sachsen-anhalt.de

Charles-Darwin-Ring 4, 18050 Rostock
E-Mail: info@pferdezuchtverband-mv.de
www.pferdezuchtverband-mv.de

Rheinisches Pferdestammbuch e.V.

Schloss Wickrath 7, 41189 Ménchengladbach
E-Mail: info@pferdezucht-rheinland.de,
www.pferdezucht-rheinland.de

Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar e.V.
Am Fohlenhof 1, 67816 Standenbdihl

E-Mail: zentrale@pferdezucht-rps.de
www.pferdezucht-rps.de

Pferdezuchtverband Sachsen-Thuringen e.V.
Kathe-Kollwitz-Platz 2, 01468 Moritzburg
E-Mail: info@pzvst.de

www.pzvst.de

Westfalisches Pferdestammbuch e.V.
Sudmuhlenstrale 33, 48157 Miinster
E-Mail: info@westfalenpferde.de
www.westfalenpferde.de

Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V.
Steenbeker Weg 151, 24106 Kiel

E-Mail: info@pferdestammbuch-sh.de
www.pferdestammbuch-sh.de

Bayerischer Zuchtverband fur Kleinpferde und
Spezialpferderassen e.V.

Landshamer Strafe 11, 81929 Miinchen
E-Mail: info.bzvks@Ivbp.bayern.de
www.pferde-aus-bayern.de

Verband der Pferdeziichter Mecklenburg-Vorpommern e.V.
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Verband der Pony- und Kleinpferdeziichter Hannover e.V.
Vor den Hoéfen 32, 31303 Burgdorf

E-Mail: ponyverbandhannover@t-online.de
www.ponyhannover.de

Verband der Pony- und Pferdeziichter Hessen e.V.
PflutzenstralRe 67, 64347 Griesheim

E-Mail: vphessen@t-online.de
www.ponyverband.de

Pferdestammbuch Weser-Ems e.V.
Grafenhorststrale 5, 49377 Vechta
E-Mail: info@pferdestammbuch.com
www.pferdestammbuch.com

Zuchtverband fur deutsche Pferde e.V.
Am Allerufer 28, 27283 Verden

E-Mail: info@zfdp.de

www.zfdp.de

17. Weitere Bestimmungen

(17.1) Vergabe einer Lebensnummer (Internationale Lebensnummer Pferd — Unique Equine
Lifenumber — UELN)

Die UELN wird wie folgt vergeben:

DE 410 10 15021 06

Dabei bedeuten:

DE - Landercode fur Deutschland = 276 = DE

410 - Verbandskennziffer ab Geburtsjahr 2000 (vor 2000 =343)

1015021 - laufende Nummer innerhalb eines Jahres

06 - Geburtsjahr (2006)

(17.2) Vergabe eines Namens bei der Eintragung in das Zuchtbuch
Der bei der Eintragung in ein Zuchtbuch (auf3er Fohlenbuch) vergebene Name muss beibehalten
werden.

Zuchtnamen, die dazu geeignet oder bestimmt sind, einen beleidigenden oder herabwilrdigenden
Charakter zu entfalten, sind unzulassig.

(17.3) Transponder
Die Kennzeichnung der Fohlen mittels Transponder erfolgt gemaR B.11.2 und B.11.2.1 der Satzung.
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(17.4) Prefix-/Suffixregelung fiir Ponys, Kleinpferde und sonstige Rassen

Als Prefix/Suffix wird ein dem Pferdenamen vorangestelltes/nachgestelltes Wort bezeichnet. Es soll
eine auf die Zuchtstatte oder den Zlichter bezugnehmende Bedeutung haben und darf ausschliel3-
lich fir von dieser Zuchtstatte oder diesem Ziichter gezogene Pferde verwendet werden. Missver-
standliche Begriffe konnen abgelehnt werden.

Das Prefix/Suffix ist vom Zichter fir seine Zuchtstatte ausschlieBlich bei der FN zu beantragen. Ist
das Prefix/Suffix Uber die FN beim Central Prefix Register eingetragen, so ist es automatisch Eigen-
tum des Antragstellers und darf von keinem anderen Zlchter benutzt werden. Es ist dann innerhalb
aller diesem Register angeschlossenen Zuchtverbanden geschitzt. Das Prefix/Suffix muss flur alle
Ponys oder Kleinpferde des Zlchters, bei denen er als Zuchter in der Tierzuchtbescheinigung auf-
geflhrt ist, benutzt werden.

Prefixe/Suffixe, die bislang von den Zuchtverbanden nur regional fiir die Zuchtstatte registriert wur-
den, werden nicht automatisch in das CPR (Central Prefix Register) ibernommen, sondern missen
vom Zichter erneut Gber die Deutsche Reiterliche Vereinigung beantragt werden.

Das Prefix/Suffix muss mindestens drei und darf héchstens 20 Buchstaben umfassen und sollte
moglichst aus einem Wort bestehen.

Ist ein Name mit einem registrierten Zuchtstattennamen verbunden, so ist dieser bei Eintragung in
ein Zuchtbuch ohne Anderungen oder Ergéanzungen zu libernehmen.

Anlage 1: Liste der gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale

Anlage 3: LP-Richtlinien fur Leistungspriifungen von Hengsten, Stuten
und Wallachen aller Pony-, Kleinpferde- und sonstigen Rassen

Anlage 6: Vergaberichtlinien fiir Pramierungen von Hengsten
Anlage 7: Vergaberichtlinien fiir Pramierungen von Stuten

Anlage 8: Regelungen fur Hengstvorauswahlen und Korveranstaltungen
der Pony, Kleinpferde und Sonstigen Rassen

STAND: 18.12.2025 19/19



